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	 Stadt Pattensen, Bebauungsplan Nr. 801 „Turmstra-
ße“, Ortschaft Hüpede-Oerie;

	 - Beschluss über den Bebauungsplan gem. § 10 Bau-
gesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB sowie auf-
grund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Pattensen 
in seiner Sitzung am 03. Juli 2019 den Bebauungsplan  
Nr. 801 „Turmstraße“ als Satzung und die Begründung 
beschlossen.
Der Bebauungsplan Nr. 801 „Turmstraße“ bedarf nicht 
der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde nach 
§ 10 Abs. 2 BauGB. Er wurde gem. § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans  
Nr. 801 „Turmstraße“ liegt in der Ortslage von Oerie. Er 
erfasst den östlichen Teil der Grundstücke in dem Stra-
ßenkaree „Hüpeder Straße (K 203) / Turmstraße“ und 
zwar die Grundstücke „Turmstraße 10 bis 18 (gerade)“ 
sowie die Grundstücke „Hüpeder Straße 13 und 15“. Er ist 
im beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht.

Der Bebauungsplan Nr. 801 „Turmstraße“ und die Be-
gründung mit Umweltbericht können im Rathaus der 
Stadt Pattensen, Rathausplatz 1, während der Öffnungs-
zeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 05101 / 
1001 -450 und -454), von jedermann eingesehen werden. 

Öffnungszeiten sind:
Montag von  

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag von  

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch von  

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von  

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Über den Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 801 „Turmstra-
ße“ und die Begründung mit Umweltbericht kann Aus-
kunft verlangt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
•	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, 

•	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, 

•	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs und 

•	 nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Fehler
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Pattensen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 des BauGB über die Entschädigung von den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche wird hingewiesen.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 801 „Turmstraße“, Oerie, in Kraft.

Pattensen, den 31.07.2019
 

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

Schumann
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